
CLLB reichen Klage gegen die ING-DiBa AG wegen fehlerhafter Widerrufsbelehrung 
ein 
 
München, 09.07.2015: CLLB Rechtsanwälte reichen erneut Klage wegen fehlerhafter 
Widerrufsbelehrung ein. Aktuell wurde eine Klage gegen die ING-DiBA AG anhängig 
gemacht, in der die für die vorzeitige Darlehensrückführung bezahlte 
Vorfälligkeitsentschädigung zurückgefordert wird. Weiter werden die von der Bank 
gezogenen Nutzungen herausverlangt. Nachdem die ING-DiBA AG den Widerruf 
außergerichtlich nicht akzeptierte, muss nun das Gericht darüber entscheiden, ob der 
Darlehensvertrag wirksam widerrufen wurde.  
 
Grundsätzlich gilt, dass im Fall einer nicht ordnungsgemäßen Belehrung über das dem 
Verbraucher zustehende Widerrufsrecht, denjenigen Kunden, die ihr Darlehen nach dem 
01.11.2002 abgeschlossen haben, die Möglichkeit offen steht, die Willenserklärung zum 
Abschluss des Darlehensvertrages auch heute noch zu widerrufen. 
 
Eine ordnungsgemäße Widerrufsbelehrung muss zum einen deutlich gestaltet sein und sich 
vom sonstigen Vertragstext abheben. Zum anderen hat sie aber auch inhaltlich über alle 
relevanten Punkte zutreffend zu informieren. Nicht wenige der von den Banken verwendeten 
Formulierungen in den Widerrufsbelehrungen wurden nach den Erfahrungen der CLLB 
Rechtsanwälte zwischenzeitlich von Gerichten als irreführend festgestellt.  
 
Eine fehlerhafte Widerrufsbelehrung ermöglicht es grundsätzlich dem Bankkunden, sich 
auch noch Jahre nach Abschluss des Darlehens von dem Darlehensvertrag mit hohen 
Zinsen zu lösen und dies ohne eine Vorfälligkeitsentschädigung zahlen zu müssen. Gerade 
in Anbetracht der derzeitigen Niedrigzinsphase, stellt dies für viele Darlehensnehmer eine 
lukrative Einsparungsmöglichkeit dar, so Rechtsanwalt Alexander Kainz, der in der Kanzlei 
CLLB Rechtsanwälte mit Standorten in München und Berlin zahlreiche dieser Fälle betreut. 
Wurde eine Vorfälligkeitsentschädigung bereits gezahlt, so kann diese nach einem 
wirksamen Widerruf zurückgefordert werden. 
 
Die CLLB Rechtsanwälte raten daher allen betroffenen Bankkunden, die in ihren 
Darlehensverträgen enthaltenen Widerrufsbelehrungen von einer auf Kapitalmarktrecht 
spezialisierten Kanzlei überprüfen zu lassen. 
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